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J ustizbeschäftigter 
als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle 

ARBEITSGERICHT 

KAISERSLAUTERN 

- AUSWÄRTIGE KAMMERN PIRMASENS -

IM NAMEN DES VO 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit 

 

..il Mdt. Z. K. Wiedervorlage t... 'II Rücksprache II" 

E
OßB Rechtsschutz GmbH 

· � Büro Pirmasens

0 3. SEP. 2021 
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Erledi 

·············· .. ........... . 

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte/r: DGB Rechtsschutz GmbH, Alleestraße 58, 
66953 Pirmasens 

gegen 

 

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte/r: Kommunaler Arbeitgeberverband

hat die 4. Kammer des Arbeitsgerichts Kaiserslau,tern - Auswärtige Kammern Pir

masens - auf die mündliche Verhandlung vom 17.08.2021 durch den Richter am 

Arbeitsgericht    als Vorsitzenden und den ehrenamtlichen Richter   und den 

ehrenamtlichen Richter    als Beisitzer für Recht erkannt: 
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c) in Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen, das Nichtbestehen oder die Kündi
gung eines Arbeitsverhältnisses.

Die Berufung muss 

innerhalb einer Frist von einem Monat 

beim Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Postfach 30 30, 55020 Mainz, Ernst
Ludwig-Platz 1, 55116 Mainz, schriftlich oder in Form des elektronischen Doku
ments (§ 46 c Arbeitsgerichtsgesetz, Verordnung über die technischen Rahmenbe
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektroni
sche Behördenpostfach) eingelegt werden. 

Sie ist 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

schriftlich oder in Form des elektronischen Dokuments zu begründen. 

Beide Fristen beginnen mit der Zustellung dieses Urteils, spätestens aber mit Ablauf 
von fünf Monaten nach dessen Verkündung. 

Die Berufungsschrift und die Berufungsbegründüngsschrift müssen von einem bei 
einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet bzw. signiert 
sein. 

Sie können auch in Verfahren für deren Mitglieder von einem Organ oder einem mit 
der Prozessvertretung beauftragten Vertreter einer Gewerkschaft, einer Arbeitge
bervereinigung, eines Zusammenschlusses oder einer Rechtsschutzorganisation 
solcher Verbände nach näherer Maßgabe des§ 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 ArbGG 
unterzeichnet bzw. signiert werden. 

Rechtsanwälte oder eine der vorher bezeichneten Organisationen können sich 
selbst vertreten. 

Hinweis: 
Bei Einreichung in schriftlicher Form werden von der Berufungsbegründungsschrift 
zwei zusätzliche Abschriften zur Unterrichtung der ehrenamtlic�en Richter erbeten. 

Beglaubigte Abschrift 
Es wird beglaubigt, dass der Inhalt der 
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r,chrift übereinstimmt.
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Justizbesc äftigtei: -----

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 




